
Von Anfang an war somit klar, daß der Vorschlag 
über den „offenen Himmel“ die Abrüsfeungsfrage durch 
die Sammlung von Erkundungsangaben über die Rüstun
gen der sozialistischen Staaten ersetzen sollte3-'1.

Die wirkliche Zielsetzung des amerikanischen Pro
jekts des „offenen Himmels“ wird auch dadurch unter
strichen, daß die vorbereitenden Maßnahmen zur 
„Operation U-2“ zur gleichen Zeit eingeleitet wurden, 
als Eisenhower seinen Vorschlag der „legalen“ Spionage 
vortrug. 1955 wurde auf Weisung von Allan Dulles die 
amerikanische Luftaufklärung der Spionageorganisation 
CIA übertragen und die Lockheed Aircraft Corporation 
mit der Entwicklung eines Düsenfernaufklärers für 
Höhenflüge befaßt. Aus Eisenhowers „Open Sky Policy“ 
(Politik des offenen Himmels) war nach den Worten 
Art B u c h w a l d s  in der „New York Herald Tribüne“ 
eine „Open Spy Policy“ (Politik der offenen Spionage) 
geworden33 34.

Ähnliche Ziele wie mit der Politik des „offenen Him
mels“ verfolgten die Westmächte unter dem Schein von 
Abrüstungsverhandlungen auch im Genfer Zehn- 
Mächte-Asusschuß. Immer wieder unterbreitete hier die 
amerikanische Delegation Vorschläge, die auf die 
Sammlung militärischer Daten hinausliefen. Im west
lichen „Abrüstungs“-Plan nahm die Frage der Kontrolle 
bestimmter „Kategorien militärischer Raketen“, deren 
Abschußbasen und Pröduktaonsstätten in der UdSSR 
die amerikanische Regierung mit allen Mitteln zu er
kunden sucht, den zentralen Platz ein. C h r u 
s c h t s c h o w  erklärte hierzu in seiner Botschaft an 
Eisenhower am 27, Juni 1960:

„Diesen Plan einer Kontrolle ohne Abrüstung hätten 
gewisse Kreise in den USA gern als Ergänzung zu 
der Praxis des Eindringens in den Luftraum anderer 
Länder zu Spionagezwecken verwendet.“35 
Obwohl der sowjetische Chefdelegierte S o r i n in kri

tischer Einschätzung der westlichen Verhandlungsfüh
rung bereits am 25. März 1960 im Genfer Zehn-Mächte- 
Ausschiuß gefordert hatte, daß die Formel „Keine Ab
rüstung ohne Kontrolle“ notwendig ihre Ergänzung in 
der Formel „Keine Kontrolle ohne Abrüstung“-finden 
müsse, suchten die Westmächte — trotz gegenteiliger 
Versicherungen — auch in der, Folgezeit immer wieder, 
Fragen der Kontrolle isoliert von eigentlichen Ab
rüstungsmaßnahmen zu behandeln.

Gleichzeitig suchten die Westmächte jede konkrete 
Terminvereinbarung über Abrüstungsschritte als „un
realistisch“ zu verwerfen. So betonte der britische De
legationschef O r m s b y - G o r e  wiederholt, daß zeit
liche Fristen für die Abrüstungsmaßnahmen nicht in 
Form eines starren Terminplanes aufgestellt werden 
könnten. Allerhöchstens seien „Schätzungen“ für die 
Dauer der einzelnen Abrüstungsphasen möglich. Der 
westliche „Abrüstungs“-Plan ließ denn auch völlig offen, 
ob die einzelnen Maßnahmen in zwei, fünf oder zehn 
Jahren durchgeführt werden sollten. Der Chefdelegierte 
der CSSR, N o s e k , erklärte hierzu mit Recht, daß ein 
Abrüstungsplan ohne zeitliche Festlegung der einzelnen 
Stufen völlig unverbindlich und unkonkret sei.

Wohin nicht termingebundene Abrüstungsverhand
lungen unld -Vereinbarungen führen, haben die letztlich 
ergebnislose Abrüstungskonferenz in Genf 1932 bis 1934 
und -die langwierigen Abrüstungsverhandlungen nach 
1945 anschaulich gezeigt. (Allein der Unterausschuß der 
UN-Abrüstungskommission hielt von 1954—1957 157 
Sitzungen ab.)

Besonders deutlich wurde die Nichtbereitschaft des 
Westens, wirklich zu Abrüstungsvereinbarungen zu ge
langen, nach der Unterbreitung des modifizierten sowje-
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tischen Abrüstungsvorschlags vom 2. Juni 1960 (die 
Westmächte waren nach der Sabotage der Gipfelkonfe
renz durch die amerikanische und die Bonner Regie
rung ohne neue Vorschläge zur zweiten Etappe der Ab
rüstungsverhandlungen nach Genf gekommen):

Bei den Verhandlungen im Londoner Unterausschuß 
der UN-Abrüstungskommission hatten die Westmächte 
vor drei Jahren ausdrücklich verlangt, daß die Redu
zierung der konventionellen Streitkräfte an der Spitze 
aller Abrüstungsmaßnahmen stehen müsse. Als Begrün
dung gaben sie vor, daß eine vorweggenommene ato
mare Abrüstung dem Westen seinen „atomaren Schnitz
schild“ nehmen und ihn gegenüber den angeblich um
fangreicheren konventionellen Streitkräften der sozia
listischen Staaten benachteiligen würde.

Die UdSSR stellte daraufhin in ihrem Plan der all
gemeinen und vollständigen Abrüstung vom 18. Sep
tember 1959 die Reduzierung der konventionellen Streit
kräfte an die Spitze aller Abrüstungsmaßnahmen und 
sah die Vernichtung der Kern- und Raketenwaffen erst 
für die dritte und letzte Abrüstungsetappe vor.

Daraufhin wandelten die Westmächte auf einmal ihre 
Ansicht und erklärten, daß doch der nuklearen Ab
rüstung die Priorität gegeben werden müsse. Durch den 
französischen Chefdelegierten M o c h wurde — ent
sprechend einer von de Gaulle persönlich gegenüber 
Chruschtschow vertretenen Ansicht33 — in Genf wieder
holt vorgetragen, daß die vordringlichste Aufgabe ein 
Verbot und die Vernichtung der Kernwaffenträger sei.

Die sozialistischen Staaten suchten auch diesen neuen 
westlichen Vorstellungen Rechnung zu tragen. Am
2. Juni 1960 unterbreitete die UdSSR den Vorschlag, 
entsprechend den französischen Wünschen die Ab
rüstung mit der Ausschaltung aller Beförderungsmittel 
für Massenvernichtungswaffen — Raketen, Flugzeuge, 
Schiffe, U-Boote, Atomartillerie — bei gleichzeitiger 
Liquidierung der ausländischen Militärstützpunkte zu 
beginnen. — Und das Ergebnis?

In krasser Abkehr von der ursprünglichen französi
schen Haltung erklärte Moch am 15. Juni 1960, daß sich 
nicht alle Kernwaffenträger bereits in einer ersten 
Etappe beseitigen ließen. Man müsse auch hier etappen
weise Vorgehen und zunächst gemeinsame Studien über 
die verschiedenen Kontrollen durchführen)!).

Der Westen verwarf mithin wiederum seine eigenen 
Pläne, als die erneute Kompromißbereitschaft der 
UdSSR eine ausgezeichnete Verständigungsmöglichkeit 
bot. Jetzt waren angeblich nur noch unbefristete 
“Studien“ über die Kontrolle der Kernwaffenträger 
möglich, obwohl der Einsatz von Kernwaffenträgern — 
falls diese nicht abgeschafft oder zum mindesten als 
Kriegsmittel verboten werden — natürlich durch noch 
so schöne Absprachen über ihre eventuellen Kontroll- 
möglichkeiten nicht verhindert werden kann.

Die USA betonten darüber hinaus durch ihren Chef
delegierten E a t o n ,  daß für sie die Auflösung der 
Militärstützpunkte in fremden Ländern, die mit der 
Vernichtung der Kernwaffenträger Hand in Hand gehen 
sollte, unannehmbar sei37, obwohl der Vorschlag der 
UdSSR selbstverständlich auch die Zurückziehung der 
sowjetischen Truppen vorsah, die in Übereinstimmung 
mit dem Warschauer Vertrag zur Zeit in Polen, Ungarn 
und der DDR stationiert sind.

Trotz aller Bemühungen der sozialistischen Staaten 
konnten daher im Zehn-Mächte-Ausschuß nur eine für 
die Weltöffentlichkeit sehr aufschlußreiche Klärung der 
Fronten, aber keine Vereinbarungen erzielt werden. Da 
die Westmächte keine Bereitschaft bekundeten, außer 
Kontrollfragen auch effektive Abrüstungsschritte zu 
erörtern, machten sie die Verhandlungen in Genf 
schließlich gegenstandslos. In dieser Situation wäre es
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